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Der neue Schweizerische Republikaner.

Donnerstag, den z September 1801. Sechstes Quartal. Den 16 Fructidor IX.

Cantonal Organisationsentwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
znngen angenommen und der Regierung
eingesandt worden.

(In vollständigem AuSjuge.)

V.

Canton Appenzell.
(Angenommen von der Cantonstagsatzung in Appenzell

am 2;tcn August igol.)

Ist gcdrukt unter folgendem Titel: Verfassung für
den Canton Appenzell. Angenommen
von der Cantonstagsatzung in der

Sitzung vom 2, ten August i8--l. 8. St.
Gallen, b. Zollikofer. S. 29.

E « ntheilu ng. Der Canton ist in Bezirke und

Gemeinden abgetheilt. St. Gallen ist der Hauptort.
Die Bezirke und ihre Hauptörter sind: Alcstätten, Ap-

penzell, Flaweil, Gossau, Heiden, Herisau, Lichten,

steig, Moßnang, Rhcinek, Norschach, St. Gallen,
St. Johann, Teuffen, Wyl. Sie bleiben alle in ihren

dießmaligen Grenzen, können aber in der Folge von

dem Cantonsrach anders eingetheilt, uie aber verkleinert

werden. Jede Pfarrey oder sogenannte Kirchhörr b-l.

det einen Gemeindsbezirk; wo aber alt hergebrachte

örtliche Umstände eintreffen, so verbleibt es bey der

izigen Eintheilung; in streitigen Fällen entscheidet der

Cantonsrach, der einen Gemeindbczirk auch auf andere

Weise einzutheilen befugt ist.

Politischer Stand der Bürger. Can.

tonsbürger sind alle helvetischen Bürger, welche in dem

Canton ansäßig, das ist haushäblich sind oder seyn wer-

den. M't Zurüklegung des aosten Jahrs wird der Bür.

ger stimm, und mit Zurüklegung des azste» wähl,

fähig.
Wählb a r k e i t s b ed « n ge. Um als Gemeind-

Wahlmann oder in einen Gemeinderath gewählt werde«

zu können, muß man in der Gemeinde seit - Jahre«
ansäßig und helvetischer Bürger seyn, das 2;ste Jahr
zurükgelegt haben und schreiben und lesen können.

Beynebens in der Republik eine Liegenschaft seihst be-

sitzen, oder annoch der väterlichen Haushaltung, welche
eine Liegenschaft bcsizt, anhängig seyn oder endlich
einen unabhängigen Beruf treiben 7 mittelst welchem

ein anständiger'Unterhalt gesichert ist. Vatl'r und Sohn,
oder Tochtermann Gebrüder und Schwäger könne»

nicht nebeneinander im gleichen Gemeindrache Stellen
bekleiden. — Um zu einem Bczirksamte wählbar zu

seyn, muß man seit 2 Jahren im Bezirke wohnen,
zugleich dann auch die fur die Kemeindrätbe vorge«

schriebene Wählbarkeitsbedinge erfüllt haben. —- Um
in den Cantonsrach gewählt werden zu können, muß

mau im Canton seil Jahren ansäßig und helvetischer

Bürger seyn; das Alter von ?c> Jahren zurükgelegt

haben/ und in der Republik eine Liegenschaft oder

steuerbares Vermögen besitzen, das den Werth von

looo Fr. übersteigt. Blutsverwandte im ersten und zwey,
ten Grad können nicht zu gleicher Zeit im CantonS«

Rath sitzen. Um zur allgemeinen helvetischen Tagsatzung

wählbar zu seyn, muß man Jahr alt und helve,

tischer Bürger seyn, und eine Liegenschaft oder steuer«

bares Vermögen besitzen, das den Werth von zooo Fr.
übersteigt.

Gemeindeversammlungen. Sie versam.

mein sich jährlich am ersten Sonntag des MannonatS.
Sie wählen die Glieder der Gemeindcräthe - und der Be.
zirkSwahlvcrsamlungen. Sie genehmigen oder verwerfen
die vom Gemeinderath vorgeschlagenen Veräusserungeu

von Liegenschaften. Sie verfügen über Verwendung des

Ertrags eines weltl. Stiftungguts zn einem andern Zwek
als dem der Stiftung mit Vorbehalt der Guthcissung

I des Cantonsraths. Sie bestimen die Smne, über deren
ì Betrag der Gemeinderath zu Bestreitung von örtlichen



Kosten, Anleihen oder Ankäussen/ nicht anders als

mit Vorwissen und Gutheissung der Gemeinde von sich

ans verfügen darf. Sie nehmen dem Gememdergth
die jährlichen Rechnungen ab.

W a hlart. Die Gemeinden wählen jährlich auf

50 Bürger einen Wahlmann. Diese versammeln sich

am Bezirkshauptarl und wählen je auf i ; ihrer Zahl/
ans allen wahlfähigen Canlonsbürgern einen Cantons-

Nahlmann. Diese wählen die Mitglieder des Cantons-

Raihes und die Abgeordneten zur allgemeinen Tag-
satzung.

G emci n der ath. Er besteht aus wenigstens s

und höchstens 2i Gliedern/ deren Dreyviertcl. aus

Aniheilhadern der Gemcindgüter bestehen. Er wird jähr-
Ijch zur Hälfte erneuert. Sie besorgen die Ortspolizey
in ihrem ganzen Umfange; ferner die Errichtung und

Ausfertigung von Verfchreibungen / Kauf- und Pfand,
bricfcn; die-vormundschaftliche Polizey/ das Armenwe-
sen. — Der Präsident insbesondere und der Gemeinde-

Rath insgesamt ist verpflichtet/ die Austräge der all-

gemeine» Regierung oder der Cantonal - und Bezirks-
Behörden zu vollziehen. Als Verwaltungsbehörde be.

sorgt er die Verwaltung der Ortsgemeindgütcr / deren

Betrag zu Bestreitung der allgemeine» örtlichen Aus-
gaben bestimmt ist — die Bestimmung der Ortsein-
künste und ihrer Verwendung — so wie jene der Orts-
oder Gemeindsanlagcn. Er übt das Strafrecht über

Vergehen gegen die Znchtpolizey und Sicherhcitsverfü-
guügen / wo solche Strafgesetze oder Verordnungen
vorhanden sind / bis auf das höchste von 16 Fr. oder

dreytäqiger Einsperrung aus. Im Abgang solcher Straf-
Gesetze soll der Gemeinderath Strafversügungen bestem-

men möge»/ die der Cantonsrath, wenn gründliche

Klagen sich dagegen erheben, aufheben kann.

B e z i r ks beh ö rd e n, In jedem Bezirk soll ein«

Behörde eingefezt werden, welcher die Unterhaltung
der Verbindung der Gemeinden mit den höheren Ca»,

to: sbehörten / die Aufsicht über Vollziehung der Polizey

u >d die Verwaltungsverordnungen im Bezirke übertra-

gen w'.rd ; ihre nähere Einrichtung soll alsdann bestimt

werden / wann der Zustand der Gerichte und derselben

Verhältniß in dem Canton festgcfezt seyn wird.
Cantonsrath. Er hesteht aus 29 Mitgliedern

und soll aus jedem Bezirk wenigstens einen haben; er

wird jährlich zum dritten Theil erneuert. — Erver.
sammelt sich ordentlicher Weife alle g Monat einmal/
und kaun vom Präsidenten / mit oder ohne Einladung
des Vcrwaltlingsrathes auch außerordentlich versamett.

werden. Er nimt die Gest tzvor schlägt. des Senats an ;
bestimt die Erhebung und Pertheilung der Staats, und
Cantonaladgaben; entscheidet über Veräussermig oder
Ankauf von Canlonsgülcrn und Loskaufvon Gefallen;
kann auf ausserordenkliche Tagsatzungen antragen; er

> bringt die Klagen oder Vertheidigungen des Camous
gegen andere an dir allgemeine Tagsatzung — alles
dieß nach angehörtem Bericht dcö Verwaltungsraths.
Er beschließt Zucht- und Sicherheitspoliseyvcrordnun.
gen; er beschließt die Verordnungen welche aus das
ganze Vcrwaltungswestn im Canton Bezug haben. Er
bewilligt dem Verwaltunqsraih die erfoderlichen Gelder
und läßt sich über ihre Verwendung Rechnung geben.

Er untersucht Klagen gegen Beamte und übt das Sus-
vensionsrecht ans. Er bestimt die Aufstellung und Be»
soldung der dem Verwaltungscath untergeordneten^
Beamten.

Die Glieder des Cautonsraihs beziehen 6 Fr. Sit»
zungsgelver, die Entfernten 7 btz 5 rp Reisegeld für.
jede Stund. Der Präsident bezicht überdieß 400 Fr.

V e r w al t u n g s r a t h. Er besteht aus 7 Elie,
dern und wird vom Cantonsrath aus feinem Mittel
gewählt, und jährlich zum Hrltthei! erneuert. Es kön.
ncn nicht mehr als 2 Glieder auS einem Bezirk doriw
sitzen. Ihr Gehalt ist igoo Fr. — Er bringt die vom
Cantonsrath genommenen Beschlüsse und Verordnun.
gew in Vollziehung. Er schlägt dem Cantonsrath die
uutergeordnetcn von ihm abhängenden Verwallungs-
und Polizeybeamten zur Kahl vor; er kann sie in drin-
genden Fällen bis zur nächsten Cantonsrathsvcesamm»
lung, sufpendiren. Er besorgt die Einnahme und Aus-
gäbe der öffenllichen Gelder / die National - und Can-
tonalgebävde/ Güter/ Einkünfte und Domaine». —
So oft der Cantonsrath über blosse Vcrwattnngssa-
chen oder Rechnungswesen des Verwaltungsrathes be-
rathschlagt und Beschlüsse nimt / oder über Verantwort-
lichkcitsgegenstände einzelner Glieder/ Kammern oder
des ganzen Verwaltungsrathes sich beschäftigen wird/
treten die gesamten Mitglieder des Verwaltungsrach.s
aus der Versammlung.

Gottesdienst, Schul- u n d E r z i e h u n gs-
Anstalten. Die Leitung des Schul - und Enie»
hungswestns ist einem besondern Erziehnngsralh anver-
traut, dessen Mitglieder der Cantonsrath wählt und
seine Einrichtung bestimt. — Diejenigen Gemeinden

und besondere Religionsabtheilungen / welche bisher für
Lehr, und Schulanstaltcn, die Lehrer höherer Wissen-

schastm, und Schullchrer z,u ernennen das Recht hatte»,,
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so wie die Theilhaber von Familien oder Stiftungslt.
bellen behalten dasselbe fernerhin; in den übrigen Ee.
meinden werden sie in Zukunft von den Gememds.

rathen, mit Zuzug von zehen Hausvätern gewählt:
doch kann kein Lehrer noch Schulmeister zu einer Wahl
zugelassen werden, welcher nicht dazu vom Erziehungs-

Rath geprüft und wählbar erklärt worden, ohne dessen

Einwilligung auch weder Entsetzung noch Abänderung

statt haben kann.

Der öffentliche Gottesdienst und dessen freye Aus-
Übung steht unter der Oberaufsicht und Garantie des

Cantonsrathes. Die Geistlichkeit-von beyden'Religions-

bekenntnissm hat das Besugniß sich zu Berathung über

ihre kirchlichen Angelegenheiten in ein Capitel oder Sy-
node zu versammeln. Sie steht in jedem Fall unter
der Aufsicht des Cantonsrathes, auf desseu Genchmi-

gung hin, da wo es die kirchlichen Verhältnisse zu-

lassen auch ein Kirchenrath aus Welt. und geistlichen

Mitgliedern kann angeordnet werden, doch so, daß

in diesen Angelegenheiten die Mitglieder der beyden

Glaubensbekenntnisse allein und abgesöndert verfügen;
gleichwie die innere Rcligionsangelegenheiten, das ist,
Glaube islehrfätze und was wesentlich dazu gehört, je-

der Glaubensgenossenschaft ausschließlich zustehen. —
Auf ein Gutachten des Erzkehungsratys wird der Cant.
Rath r^e Vorschriften und Wählbarkeitsbedingnisse be-

stimmen, ohne deren Erfüllung kein Geistlicher zu einer

Pfründe kann zugelassen werden. Die Bestellungen der

Pfründen und Psarreyen, kommen den betreffenden
Gemeindräthrn, nebst einem von der Gemeinde selbst

gewählten Ausschüsse von >o Hausvätern zu. Die Ge»
meinden welche dieses Recht selbst haben, mögen das-

selbe ferner ausüben. — Kein Geistlicher kann von sei-

ner Pfarrey entfernt werden wenn nicht der Gemeinde-

Rath dem Cantonsrach Klagen eingegeben und der.ftlbe
darüber entschieden haben wird.

S a n i tâ ts a n st a l t e n. Es soll in dem Cayton
ein eigener Sanitärsrath seyn, welchem die Vorschriften
der allgemeinen Gesundheitspolizey zu vollziehen, und
die besondern für den Canton zu besorgen obliegen wird.
Seine Einrichtung wird von dem Cantonsrath auf
den Vorschlag des Verwaltungsrathes bestimt werden,
welchem die Wahl und Oberaufsicht über den Sani,
tätsrath selbst, und dessen Verordnungen zukomt»

GesttzLebender Rath, 51. Juli.
(Fortsetzung.)

Folgendes Befinden wird verlesen und au die Consti-
tnkioüs-Zommlßion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Gesetzesvorschlaq vom:o. Juli,
über den Sie das Befinden des Vollz. Raths verlangen,
scheint zwar eine erst von der künftigen Verfassung zw
erwartende allgemeine Bestimmung über das Wesen und.
die Attribute des helvetischen Staatsbürgerrechles vor»
auszusetzen, und selbst in einigen seiner Grundlagen
diestr Verfassung gewissermaßen vorzugreifen. Wenn
Sie aber B G. in diesen Verhältnissen keine Hindernisse
finden,? um die Bedinge der Bürgerrechlserthnlung vom

mm an festzusetzen, so hat der Vollz. Räch über dew

Inhalt Ihres Vorschlages selbst nur folgendes zu be-
merken:

Im aten Art. wird die lojährige Niederlassung iw
Helvetic» als ein vorläufiges Ettvrderniß zur Naturalisa-
tionsbewüligung angegeben. Wmn Sie, wie zu vrr-
muthen ist, hierunter nicht blos eine eigentliche Ansied»

lung oder unabhängige Berufsäusüdung, sondern über»

Haupt einen lojährigen Aufenthalt im Lande verstanden'
hai>en, so wird es zu Verhütung irriger Auslegungen
zwekmaßiger seyn, den leztern Ausdruk an die Stelle
des im Vorschlag erscheinenden zu setzen. Auch sollte
zugleich bestimmter als hier geschieht, angezeigt wer-
den, daß der Anfang dieses Aufenthalts nicht erst von
der Erscheinung des Gesetzes an, sondern von jedem
frühern Zeitpunkte her zu rechnen sey.

Statt der im ?ten Art. enthaltnen Vorschrift, dew

Bürgercid von dem angenommenen Fremden in die'

Hände des Präsidenten der Vollzichungsbehörde ablegen

zu lassen scheint es, sowohl der Sache stlbst als der'

für diese Feyerlichkeit sonst zu beobachtenden Reget an-
gemessener und zur Erfparmiq unnöthiger Reisekosten'

schiklich, wenn der von der obersten Vollstehungsbehordv

zu bezeichnend« Beamte für die Abnahme des Eides

angewiesen würde.

Die nachfolgende Bestimmung der AUsferttgungsge'
bühr für den- Naturalifationsact enthält eigentlich nur'
das Maximum derselben und überläßt übrigens ihre Fest-

fttzung oder den Nachlaß ganz der Wiükühr der Bollzie-
hungsbehörde. Statt dessen schlägt Ihnen der Vollz'.

Rath vor, eine niedrigste Gebühr von s Fr. neben des'

höchsten von zz Fr. festzusetzen, zwischen welchen der.'

zu entrichtende Betrug nach den Vermögensumständew


	Cantonal-Organisationsentwürfe so wie dieselben von den Cantonstagsatzungen angenommen und der Regierung eingesandt worden [Fortsetzung]

